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Erwägungen

E. 1
Der angefochtene Entscheid schliesst das Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer nicht
ab, er ermöglicht vielmehr dessen Weiterführung. Es handelt sich um einen selbständig
eröffneten, kantonal letztinstanzlichen Zwischenentscheid über ein Ausstandsbegehren,
gegen den die Beschwerde in Strafsachen nach Art. 92 Abs. 1 BGG zulässig ist. Als
Angeschuldigter ist der Beschwerdeführer zur Beschwerde berechtigt ( Art. 81 Abs. 1 lit. a
und b BGG ). Die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen
Anlass, weshalb auf die Beschwerde einzutreten ist.

E. 2
Die Anforderungen von Art. 29 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK an die Unbefangenheit
eines Staatsanwalts entsprechen weitgehend denjenigen, die Art. 30 Abs. 1 BV an den
Richter stellt ( BGE 127 I 196 E. 2b). Allerdings ist der Staatsanwalt für die Durchsetzung
des staatlichen Strafanspruchs verantwortlich ( Art. 16 Abs. 1 StPO ). Es entspricht seinem
gesetzlichen Auftrag, auf blossen Verdacht hin gegen den Angeschuldigten zu ermitteln
und ihn im Zweifel anzuklagen ( Art. 324 Abs. 1 StPO ; vgl. zur Veröffentlichung
bestimmter Entscheid 1B_123/2011 vom 11. Juli 2011 E. 7.1); er ist nicht schon deswegen
befangen, weil er diese Aufgabe wahrnimmt. Voreingenommenheit und Befangenheit sind
nur anzunehmen, wenn er insbesondere durch sein Verhalten objektiv den Anschein
erweckt, sich von sachfremden Motiven und Umständen leiten zu lassen. Verfahrens- oder
andere Rechtsfehler können nach der Rechtsprechung den Anschein der Befangenheit
allerdings nur begründen, wenn sie wiederholt begangen wurden oder so schwer wiegen,
dass sie Amtspflichtverletzungen darstellen ( BGE 125 I 119 E. 3e; 116 Ia 14 E. 5; 135 E.
3a; Pra 2010 Nr. 35 S. 253 E. 3.2.2.). Für die Ablehnung wird nicht verlangt, dass der
Staatsanwalt tatsächlich voreingenommen ist ( BGE 134 I 238 E. 2.1 mit Hinweisen).

E. 3
Der Beschwerdeführer macht geltend, der Beschwerdegegner habe ein persönliches
Interesse am Ausgang des Verfahrens, weshalb er nach Art. 56 lit. a StPO in den Ausstand
zu treten habe.

E. 3.1
Der Beschwerdeführer bringt vor, A.________ habe bei seiner Zeugenaussage vor dem
Landgericht Karlsruhe über detaillierte Kenntnisse aus dem Verfahren gegen seine
ehemalige Mandantin I.H. verfügt und als Quelle dieses Wissens das Kantonale



Untersuchungsrichteramt genannt. Dies habe bei ihm den Verdacht auf eine
Amtsgeheimnisverletzung erweckt, weshalb er am 29. Oktober 2009 Strafanzeige gegen
Unbekannt eingereicht habe, wobei der als damaliger Untersuchungsrichter mit der
Verfahrensleitung befasste Beschwerdegegner vorrangig als Beschuldigter in Frage
gekommen sei. Dabei ergebe sich die stossende Situation, dass der Beschwerdegegner
A.________ als Belastungszeugen im Verfahren gegen Frau I.H. und den
Beschwerdeführer einvernehmen wolle, obwohl der gleiche A.________ im Strafverfahren
wegen Amtsgeheimnisverletzung gegen den Beschwerdegegner als Hauptbelastungszeuge
auszusagen habe.

E. 3.2
Das Obergericht hat dazu im angefochtenen Entscheid erwogen, der Beschwerdegegner sei
bislang im von der Staatsanwaltschaft Kreuzlingen geführten Strafverfahren wegen
Amtsgeheimnisverletzung nicht angeschuldigt worden. Laut Schreiben von Staatsanwältin
Strassmann vom 2. März 2011 seien bisher keine weiteren Untersuchungshandlungen
ergangen. Der Beschwerdeführer wirft dem Obergericht in diesem Zusammenhang eine
offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung vor. Dem erwähnten Schreiben der
Staatsanwältin könne nicht entnommen werden, der Beschwerdegegner sei vom
Strafverfahren wegen Amtsgeheimnisverletzung nicht direkt betroffen. Zudem sei sein
Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. Das Obergericht habe sich nicht mit seinem
Vorbringen auseinandergesetzt, Staatsanwältin Strassman habe ihm gegenüber mündlich
geäussert, nächstens die im Kantonalen Untersuchungsrichteramt mit dem Fall I.H.
beschäftigten Personen einzuvernehmen.

E. 3.3
Der Beschwerdeführer hat für seine damalige Mandantin I.H. eine Strafanzeige gegen
Unbekannt eingereicht. Er bezichtigt den Beschwerdegegner damit nicht namentlich der
Amtsgeheimnisverletzung, obwohl sich aus seinen Ausführungen ergibt, dass sich die
Anzeige jedenfalls auch gegen ihn richtet. Staatsanwältin Strassmann führt das Verfahren,
was sich aus dem vom Beschwerdeführer erwähnten Schreiben vom 2. März 2011 ergibt,
dementsprechend gegen Unbekannt. Der Beschwerdeführer macht nicht geltend, und in den
Akten finden sich dafür auch keine Belege, dass der Beschwerdegegner als Angeschuldigter
in dieses Verfahren einbezogen worden wäre. Ob die Staatsanwältin die Absicht hat, dies zu
ändern, wie der Beschwerdeführer behauptet, ist unerheblich: solange sie diese Absicht
nicht umsetzt und den Beschwerdegegner als Angeschuldigten vorlädt, ist er nicht
Verfahrenspartei und damit vom Strafverfahren wegen Amtsgeheimnisverletzung nicht
direkt betroffen.

E. 3.4
Ob der Beschwerdegegner in diesem Verfahren je angeschuldigt werden wird, ist im
Übrigen völlig offen. Es steht keineswegs fest, dass der vom Beschwerdeführer behauptete
Informationsfluss vom Kantonalen Untersuchungsrichteramt zu A.________ nicht ohnehin
von der Amtspflicht der Strafverfolgungsbehörden abgedeckt wäre, was zu einer
Einstellung des Verfahrens ohne Weiterungen führen könnte. Das Obergericht hat in
diesem Zusammenhang auf das Vorurteil des Bezirksgerichts Meilen vom 13. April 2010
verwiesen, welches der deutschen Insolvenzverwaltung im Verfahren gegen I.H.
Parteistellung zuerkennt. Es hat daraus zu Recht den Schluss gezogen, dass der
Staatsanwaltschaft, die die Insolvenzverwaltung im Strafverfahren als Geschädigte



anerkannte und ihr Akteneinsicht gewährte, jedenfalls kein krasser, eine
Amtspflichtverletzung darstellender Verfahrensfehler vorgeworfen werden könne.
Abgesehen davon hätte sich der Beschwerdeführer, wie ihm das Obergericht ebenfalls zu
Recht vorhält, gegen diese von ihm als Verfahrensfehler eingestufte Gewährung von
Akteneinsicht auf dem Rechtsmittelweg zur Wehr setzen können. Solange der
Beschwerdegegner im Verfahren wegen Amtsgeheimnisverletzung nicht angeschuldigt
wird, hat er daher keinen Anlass, aufgrund von Art. 56 lit. a StPO in den Ausstand zu treten.
Das Obergericht hat weder den Sachverhalt willkürlich festgestellt noch das rechtliche
Gehör noch sonstiges Bundesrecht verletzt, indem es zum Schluss kam, der
Beschwerdegegner habe kein persönliches Interesse am Strafverfahren gegen den
Beschwerdeführer und müsse dementsprechend nicht deswegen in den Ausstand treten.

E. 4
Der Beschwerdeführer macht geltend, der Beschwerdegegner sei "aus anderen Gründen im
Sinn von Art. 56 lit. f StPO " befangen. Zur Begründung führt er eine Vielzahl von
Untersuchungshandlungen des Beschwerdegegners auf, die allesamt rechtswidrig und gar
strafrechtlich relevant sein sollen. Darauf ist im Folgenden einzugehen, soweit die (in
ausufernder Anzahl erhobenen und teilweise beiläufig begründeten) Vorwürfe den
Begründungsanforderungen von Art. 42 Abs. 2 BGG entsprechen.

E. 4.1
Der Beschwerdeführer wirft dem Beschwerdegegner vor, die Herren B.________,
C.________ und D.________ rechtshilfewidrig und teilweise nötigend vorgeladen zu
haben. Diese Vorladungen richteten sich indessen nicht an den Beschwerdeführer. Auch
wenn nicht auszuschliessen ist, dass die Parteilichkeit eines Staatsanwalts ausnahmsweise
auch durch rechtswidriges Vorgehen gegenüber Dritten offenbart werden kann, wie der
Beschwerdeführer mit dem zutreffenden Hinweis auf den Entscheid des Bundesgerichts
1P.51/2000 vom 5. Juli 2000 belegt, so liegt dies jedenfalls nicht nahe und bedürfte einer
besonderen Begründung. Vorliegend versuchte der Beschwerdegegner mit den
beanstandeten Anrufen ins Ausland, Terminvereinbarungen zu treffen und dadurch das
Verfahren zu beschleunigen, was für den angeschuldigten Beschwerdeführer nicht von
Nachteil gewesen sein kann. Selbst wenn der Beschwerdegegner bzw. seine Mitarbeiterin
auf Herrn B.________ unzulässigen Druck ausgeübt haben sollten, würde ihn dies daher
allenfalls gegenüber dem Adressaten befangen erscheinen lassen, nicht aber in Bezug auf
den Beschwerdeführer. Im Übrigen wurde bislang gegen den Beschwerdegegner und seine
Mitarbeiterin kein Strafverfahren eingeleitet. Strafrechtliche Vorwürfe sind denn auch nicht
liquid und werden zudem durch das in diesem Zusammenhang angerufene Gutachten von
Prof. Riklin nicht substantiiert. Es kann unter diesen Umständen nicht Sache der
Beschwerdeinstanz bzw. des Bundesgerichts sein, vorfrageweise Sachverhalte festzustellen
und deren strafrechtliche Relevanz zu beurteilen.

E. 4.2
Das Gleiche gilt für den Vorwurf, eine Mitarbeiterin des Beschwerdegegners habe in
seinem Auftrag bzw. unter seiner Verantwortung die psychisch labile I.H. ohne
Anwesenheit ihres Verteidigers im Gefängnis aufgesucht und sie unzulässigem Druck
ausgesetzt. Ein derartiger Übergriff wäre allenfalls geeignet, die Unvoreingenommenheit
des Beschwerdegegners in Bezug auf Frau I.H. in Frage zu stellen; inwiefern er ein Indiz
für eine Befangenheit gegenüber dem Beschwerdeführer sein könnte, ist dagegen nicht



ersichtlich und wird auch nicht dargetan.

E. 4.3
Der Beschwerdeführer wirft dem Beschwerdegegner vor, er habe die (gemeinsam
vereinbarte) Einvernahme der Auskunftsperson E.________ von der Bank M.________
nicht verschoben und damit dessen längst gebuchte Hochzeitsjubiläumsreise verhindert.
Zudem habe er diesem gedroht, ihn als Angeschuldigten einzuvernehmen, nachdem er von
seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht habe. Das seien Hinweise auf die
unangebrachte Retorsions- und Bestrafungsmentalität des Beschwerdegegners. In der
Weigerung, einen gemeinsam vereinbarten Termin zu verschieben, liegt offensichtlich von
vornherein keine schwere Amtspflichtverletzung. Ob der Beschwerdegegner E.________
konkret androhte, er werde gegen ihn ein Strafverfahren eröffnen, weil er von seinem
Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte und damit aus einem unsachlichen Grund,
steht nicht fest. Der Beschwerdeführer formuliert diesen Vorwurf denn auch nicht explizit
sondern behauptet lediglich, der Beschwerdegegner habe geäussert, er könnte "die
Bankangestellten auch als Angeschuldigte einvernehmen" (Beschwerde Ziff. 4.1 S. 29).
Vor allem aber ist nicht nachvollziehbar, inwiefern darin ein Indiz für eine allfällige
Befangenheit des Beschwerdegegners gegenüber dem Beschwerdeführer gesehen werden
könnte. Es bestehen zudem keine Hinweise dafür, dass E.________ oder die Bank
M.________ nicht in der Lage wären, sich gegen eine unzulässig aggressive
Verfahrensführung der Staatsanwaltschaft selber zur Wehr zu setzen.

E. 4.4
Der Beschwerdeführer macht geltend, die Befangenheit des Beschwerdegegners zeige sich
auch im Umstand, dass er ihm systematisch die Teilnahme an der Einvernahme von
Belastungszeugen verweigert habe. Das Obergericht hat dazu im angefochtenen Entscheid
(E. 4e S. 13 ff.) ausgeführt, nach dem im relevanten Zeitpunkt noch anwendbaren § 77 der
Thurgauer Strafprozessordnung habe der Untersuchungsrichter dem Angeschuldigten und
seinem Verteidiger die Teilnahme an Zeugeneinvernahmen ermöglichen müssen, soweit
dadurch der Untersuchungszweck nicht gefährdet worden sei. Ob diese Voraussetzung
erfüllt sei, könne es zwar nicht beurteilen, da der Staatsanwalt dazu nicht Stellung
genommen habe mit dem Argument, es sei nicht nachvollziehbar, inwiefern sein Vorgehen
bei diesen Einvernahmen einen Ablehnungsgrund bilden könnte. Immerhin sei
festzustellen, dass es sich um Einvernahmen in einem eng begrenzten Zeitraum zwischen
dem 22. September und dem 4. Oktober 2010 gehandelt habe, weshalb nicht davon
ausgegangen werden könne, dem Beschwerdeführer werde die Teilnahme an den
Einvernahmen von Zeugen und Auskunftspersonen systematisch verweigert. Auch wenn
der Beschwerdegegner bei diesen Einvernahmen die Teilnahmerechte des
Beschwerdeführers verletzt haben sollte, was durch eine Wiederholung der Einvernahmen
geheilt werden könnte, wäre dadurch eine Parteilichkeit nicht erstellt. Nach der
unbestrittenermassen damals noch anwendbaren kantonalen Strafprozessordnung konnte
der Untersuchungsrichter einem Angeschuldigten die Teilnahme an der Einvernahme von
Auskunftspersonen und Zeugen aus sachlichen Gründen verweigern. Aus welchem Grund
der Beschwerdegegner den Beschwerdeführer an den Einvernahmen, die er zwischen dem
22. September und dem 4. Oktober 2010 - nur dieser Zeitraum steht hier zur Debatte -
tätigte, nicht teilnehmen liess, ist nicht bekannt. Es bestehen indessen keinerlei
Anhaltspunkte dafür, dass er sich dabei nicht von sachlichen Überlegungen leiten liess, was
allein einen Ablehnungsgrund darstellen könnte. Ob der beanstandete Ausschluss des



Beschwerdeführers von der Teilnahme an diesen Einvernahmen sachlich effektiv
gerechtfertigt und damit zulässig war, wird, sofern noch strittig, der Sachrichter
abschliessend zu beurteilen haben.

E. 4.5
Der Beschwerdeführer wirft dem Beschwerdegegner vor, er habe im Dezember 2009
versucht, mit einer heimlichen Editionsverfügung an die Bank M.________
geheimnisgeschützte Bankdaten von ihm und seiner damaligen Klientin zu erlangen,
obwohl in diesem Zeitpunkt noch gar kein Strafverfahren gegen ihn hängig gewesen sei.
Das Obergericht hat dem im angefochtenen Entscheid zu Recht entgegengehalten, dass die
umstrittene Editionsverfügung in regulärer Weise im Strafverfahren gegen die damalige
Klientin des Beschwerdeführers erging. Ihr Erlass stellt damit jedenfalls keine
Amtspflichtverletzung dar, die den Anschein der Befangenheit des Beschwerdegegners
erwecken könnte. Ihre Rechtmässigkeit ist damit auf dem ordentlichen Rechtsmittelweg
gegen die Verfügung abschliessend zu klären, nicht im Ausstandsverfahren.

E. 4.6
Der Beschwerdeführer macht geltend, der Beschwerdegegner habe Aussagen der Vertreter
der Bank M.________ - F.________ und G.________ - nicht bzw. mangelhaft
dokumentiert, was als weiteres Indiz für dessen Befangenheit zu werten sei. Das
Obergericht hält dem entgegen, es treffe nicht zu, dass der Inhalt des Gesprächs des
Beschwerdegegners mit den beiden Bankvertretern nicht dokumentiert sei, die Aktennotiz
vom 9. März 2010 gebe den Gesprächsinhalt wieder. Falls er diese Notiz für unzureichend
halte, stehe es ihm frei, die Bankvertreter als Auskunftspersonen dazu befragen zu lassen.
Die fragliche Unterredung fand am 9. März 2010 statt und wurde seitens des
Untersuchungsrichteramtes von den Untersuchungsrichtern Wiedemann und Zogg, seitens
der Bank M.________ von G.________ und F.________ geführt. Weitere Teilnehmer
werden in der Aktennotiz nicht aufgeführt, und der Beschwerdeführer macht nicht geltend,
dass weitere Personen daran teilgenommen hätten. Aus den dem Bundesgericht zur
Verfügung stehenden Akten ergibt sich, soweit ersichtlich, kein Hinweis darauf, dass die
Bankvertreter die Aktennotiz formell beanstandet hätten, und der Beschwerdeführer
behauptet dies auch nicht. Insofern vermag ihm nicht zu helfen, dass er ohne Kenntnisse aus
erster Hand behauptet, die Aktennotiz gebe den Gesprächsverlauf mangelhaft wieder. Im
Übrigen steht es ihm nach dem zutreffenden Hinweis des Obergerichts frei, die
Einvernahme der beiden Bankvertreter zur umstrittenen Unterredung zu beantragen, falls er
das zu seiner Verteidigung als notwendig erachten sollte.

E. 4.7
Der Beschwerdeführer macht geltend, der Beschwerdegegner habe das
Haftprüfungsverfahren durch Unterdrücken von Entlastungsbeweisen in strafrechtlich
relevanter Weise zu seinem Nachteil manipuliert. Solches wurde indessen im offenbar
rechtskräftig abgeschlossenen Haftverfahren nicht festgestellt und kann damit ohne
vorgängige Revision des Haftentscheids nicht zur Begründung des Ablehnungsbegehrens
herangezogen werden. Dies gilt analog auch für das daran anknüpfende Vorbringen, der
Beschwerdegegner habe mit der auf strafbare Weise erwirkten Haftanordnung zwei
Entsiegelungsbegehren begründet.

E. 4.8



Als weiteren Grund für die Befangenheit des Beschwerdegegners führt der
Beschwerdeführer die angeblich rechtswidrige Hausdurchsuchung bei der Bank
M.________ und die angeblich übermässige Edition geheimnisgeschützter Daten an. Das
Obergericht hat dazu im angefochtenen Entscheid zu Recht erwogen, dass den Betroffenen
gegen diese Anordnungen Rechtsmittel zur Verfügung standen und daher kein Anlass
besteht, sie im Ausstandsverfahren zu überprüfen. Der Beschwerdeführer wendet ein, im
Rechtsmittelverfahren gegen die Anordnung von Zwangsmassnahmen könne nicht geprüft
werden, ob die beanstandete Verfügung den Staatsanwalt befangen erscheinen lasse,
darüber sei im Verfahren nach den Art. 56 ff. StPO zu befinden. Die Weigerung des
Obergerichts, die Rüge zu prüfen, stelle daher eine Rechtsverweigerung dar. Das ist
offensichtlich nicht der Fall. Wer mit der (angeblichen) Rechtswidrigkeit einer Verfügung
die Befangenheit des verfahrensleitenden Staatsanwaltes dartun will, muss zunächst deren
Rechtswidrigkeit im Beschwerdeverfahren feststellen lassen, um damit ein
Ablehnungsbegehren zu begründen. Es ist nicht angängig, eine Zwangsmassnahme nicht
anzufechten oder gar, wie es der Beschwerdeführer tut, das Ergebnis eines erfolglos
verlaufenen Haftprüfungsverfahrens auszublenden, um im Ausstandsverfahren ihre
(erstmalige oder erneute) materielle Überprüfung zu erreichen. Das gilt auch für den
Vorwurf, der Beschwerdegegner habe es zugelassen, dass die Kanzleimitarbeiterin
H.________ in eigenem Namen Amtshandlungen vollzogen und Verfügungen
unterschrieben habe. Der Beschwerdeführer behauptet nicht, dass die Rechtswidrigkeit
dieser Akte auf dem Beschwerdeweg festgestellt worden sei.

E. 4.9
Ein Angeschuldigter kann sich gegen die Eröffnung eines Strafverfahrens nicht zur Wehr
setzen (vgl. den Entscheid im parallelen Verfahren 1B_209/2011). Er kann diesen
Rechtsmittelausschluss nicht mit der Behauptung umgehen, der Staatsanwalt habe das
Verfahren trotz fehlenden Tatverdachts eröffnet und sei deswegen befangen. Er kann mit
anderen Worten auch im Ausstandsverfahren keine materielle Prüfung der Eröffnung des
Strafverfahrens erreichen.

E. 4.10
Der Beschwerdeführer stützt seine Behauptung, es bestehe der Verdacht, dass sich der
Beschwerdegegner mit dem Versand zwangsbewehrter Vorladungen an Zeugen oder
Auskunftspersonen im Ausland oder entsprechenden telefonischen Informationen, mit der
Editionsverfügung betreffend Bankdaten einer nicht beschuldigten Person sowie der
"Überbeschlagnahme" bzw. "Überedition" verschiedene strafrechtliche Verfehlungen habe
zuschulden kommen lassen, durch die Wiedergabe eines Gutachtens von Prof. Riklin.
Dieser ist als Konsulent für das Anwaltsbüro der Verteidigerin des Beschwerdeführers tätig.
Dieses an die Verteidigerin adressierte Gutachten stellt ein reines Parteivorbringen dar. Es
bejaht zwar einen Anfangsverdacht betreffend Nötigung und Amtsmissbrauchs, ist aber
keine Strafanzeige und wird auch nicht zu einer solchen, indem es der Beschwerde
beigefügt wird. Das Gutachten vermag nichts daran zu ändern, dass die Unzulässigkeit bzw.
die Strafbarkeit der fraglichen Handlungen des Beschwerdegegners bis anhin weder auf
dem ordentlichen Rechtsmittelweg noch durch Strafverfahren festgestellt worden sind.

E. 4.11
Der Beschwerdeführer wirft dem Obergericht eine Gehörsverweigerung vor, da es seinem
Antrag auf den Beizug der Akten verschiedener separater Beschwerdeverfahren nicht



entsprochen habe. Er habe vorgetragen, dass Gegenstände von früher angehobenen
Verfahren - dem Strafverfahren wegen Amtsgeheimnisverletzung und dem ersten
Ablehnungsverfahren von Frau I.H. - nun in neuem Licht erscheinen würden und daher in
die Gesamtbetrachtung der Befangenheit miteinzubeziehen seien. Gegenstand des
obergerichtlichen Verfahrens war einzig, ob der Beschwerdegegner aufgrund der
Vorbringen des Beschwerdeführers in seinen Ablehnungsbegehren befangen erscheint oder
nicht. Dabei stand es ihm frei, seine Begehren auch mit Vorfällen zu begründen, die bereits
in anderem Zusammenhang - z.B. im von Frau I.H. gegen den Staatsanwalt bzw. damaligen
Untersuchungsrichter Wiedemann angehobenen Ablehnungsverfahren -
Verfahrensgegenstand bildeten. Dies hat er auch getan, und das Obergericht hat diese
Vorbringen geprüft. Dazu war es ohne Akten der übrigen Verfahren in der Lage, weshalb es
verfassungsrechtlich nicht verpflichtet war, sie beizuziehen. Die Rüge ist unbegründet.

E. 4.12
Zusammenfassend ergibt sich somit, dass der Beschwerdeführer seine Darstellung, wonach
er von einem voreingenommenen Staatsanwalt mit allen, auch unzulässigen und
strafrechtlich verpönten Mitteln verfolgt wird, nicht stichhaltig zu begründen vermag. Dies
vor allem deshalb, weil er es einerseits unterliess, die beanstandeten Handlungen auf dem
ordentlichen Rechtsmittelweg anzufechten, und anderseits, weil sich diese teilweise gegen
Dritte richteten und er nicht näher dartut, weshalb sie den Beschwerdegegner in Bezug auf
ihn voreingenommen erscheinen lassen sollten. Die Beschwerde ist unbegründet.

E. 5
Die Beschwerde ist somit abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem
Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig ( Art. 66 Abs. 1 BGG
).
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